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Feststel lung

Art der Feststel Iung
Der Bescheid ergeht nach 5 164 Abs. 1 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung

Feststel lung
Unfang der steuerbefreiü1g
Die Könperschaft ist nach 5 5 Abs. 1 Nr. I KStc von der Körperschaftsteuer befreit.
sie ist nach s 3 Nr. 6 Getlstc von der Gewerbesteuer befneit.

Hinreise zu steuerb€günst i gten Zwecken
Die Körpenschaft fördert in Sinne der SS 5l ff. AO ausschlleßlich und unnittelbar folgende
gemei nnützi ge zvrecke!: Fönderung der Jugendhilfe (S 52 Abs. 2 satz 1 Nr.4 Ao)- Förderung der Volks- und Berufsbi ldung

einschließllch der studentenhllfe (s 52 nos. 2 satz I Nr. 7 Ao)

Hinweis zur Ausstel lung von zuwendungsbestätlgungen
Die Körperschaft lst berechtigt, für spenden, die ihr zur verr^,endung für diese zurecke zugewendet
werdenr zuwendungsbestätigungen nach amtllch vongeschnlebenem Vordruck ($ 50 Abs. 1 EstDV) auszu'
stellen. Die amtlichen Muster für dle Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter httpst//www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur verfügung.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dünfen nur ausgestellt werdenr
slenn das Datun dieses Frelstellungsbescheides nicht länger ats fünf Jahre zurückliegt. Dle Frist
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 Ao).

Haftung bei unrichtigen zuwendungsb€stäti$rngpn und fehlverwendeten zuwendungen
t{er voisätzllch oder gnob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasstr dass Zuwendungön nicht zu den in der Zuwendungsbestätlgung anEegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werdenr haftet für dle entgangene Steuen. Dabei wird die entgangene Einkonmen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, dle entgangene Gewerbesteuer pauschal nit 151 der Zuwen-
dung angesetzt (S 10b Abs, 4 EstG, S 9 Abs. 3 KstG' S 9 Nr. 5 Get{stc).

HinHei se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapltalerträgen, die bis zun 31.12.2026 zufließen' retcht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzugnachS44aAbs.4undTSatzlNr.lsou,ieAbs.4bSatzlNr.3undAbs.l0
satz i Nr, 2 Estö die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung elner Kopie dieses Bescheldes
aus. Das Gleiche gilt bis zun o. a. Zeitpunkt für dle Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
S 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 Estc dunch das depotführende Kredit-' Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapier inst i tut.
Die Vorlage dleses Bescheides ist unzulässig' wenn die Erträge in einen i{irtschaftlichen
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ceschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen lst.
Annerkungen
Bitte beachten sie' dass die Inanspruchnahme der steuerbefreiungen auch in Zukunft von den tat-
sächllchen ceschäftsführung abhängt' die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. in Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet seln und die Bestinmungen der
Satzung beachten.
Dies nüss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en' Tätigkeitsberlcht, vernögensübersicht rnit Nachweisen über Bildung und Entuicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (S 63 AO).

Er läuterungen

Bitte reichen Sie innerhalb von 4 wochen nach Erhalt di€ses Bescheids Kontennachweise zur E-Bilanz
zum 31.12.2021 sowie den Tätigkeitsbericht für 2021 nach.

Dieser Festsetzung Iiegen lhre (am 10.03.2023 urn 18:46:05 Uhr) in authentifizierter Form übermit-
telten Daten zugrunde.

Recht sbehe I fsbe I ehr ung
Die in diesen Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schrtftlich einzureichenr diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dör{ zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist Jedoch ausgeschlossenr soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr gegen den ein zulässiger Einspnuch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage' Revision oder Nichtzulassungsbeschurerde anhänglg ist. In diesem Fal I t{lird der neue
Venwaltungsakt cegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beginnt mlt Ablauf des Tages' an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post a]s
beuiirktr €S SOI denn' dass der Bescheid zu einem späteren zeltpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Venwaltungsakt bezeichnet werdenr gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben $,erden' int{ieureit der Verwaltungsakt angefochten u,lnd. Ferner
sollen die Tatsachen' die zur Begründung dienenr und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschut zh i nt{ei s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Anspnechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Infornationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter www.flnanzamt.de (unten der Rubrik "Datenschutzt') oder
erhalten Sie bei lhren Finanzamt.

tfeitere Informationen

öffnungszei ten:

Angaben finden Sie unter wwt|,.berlin.de
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